
Artenschutzrechtliche Prüfung bei Vorhaben  
nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG 

FFH-Anhang IV-Art,  
Vogelart betroffen1  

  erhebliche Störung nur 
zu bestimmten Zeiten 

(= Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes) 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 2) 

Entnahme/Beschädigung/ 
Zerstörung von Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte  
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3)  

bzw. Pflanzenstandorten (Nr. 4)  

ja 

nein ja nein ja 

nein 

ökologische Funktion  
(§ 44 Abs. 5 Satz 2) 
wird weiterhin erfüllt, 
erforderlichenfalls mit  

CEF Maßnahmen  
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3)  

Maßstab: Objekt/Revier 

B 
Verbotstatbestand nicht erfüllt 

Vorhabenszulassung ggf. mit 
Inhalts-/nebenbestimmungen, 

Monitoring (§ 44 Abs. 5 Satz 2-4) 

Ggf. weiter auf der rechten Seite2 

A 
Verbotstatbestand erfüllt  

Ausnahmeprüfung 
(§ 45 Abs. 7 S. 1 und S. 2) 

  

Zur Ausnahmeprüfung 

B A B A B A 

nein ja 

Maßstab: lokale Population 

Tötung, Verletzung 
 (§ 44 Abs. 1 Nr.1) 

Maßstab: Individuum 

Maßstab: Individuum  

1 Arten, für die eine nationale Verantwortung besteht, können den 
europarechtlich geschützten Arten gleich gestellt werden (§54 (1) 2 
BNatSchG). 

2 Die Aspekte, die nicht von den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 
erfasst sind (z.B. Nahrungshabitate) sind ggf. im Rahmen der 
Eingriffsregelung (s. rechte Spalte) zu prüfen. 

Entnahme, Fang 
 (§ 44 Abs. 1 Nr.1) 

im Rahmen einer 
CEF Maßnahmen 

 (§ 44 Abs. 5  
Satz 2 Nr. 2, 3) 
unvermeidlich 

alle gebotenen,  
fachlich anerkannten 

Vermeidungsmaßnahmen 
durchgeführt (§ 44 Abs. 5  

Satz 2 Nr.1) 

signifikant erhöhtes 
Tötungsrisiko 

Modifikation d.  
Vorhabens 

B A 

ja nein 

nein ja 

Maßstab: Individuum 

andere Art3 betroffen 
Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 nicht erfüllt  

(§ 44 Abs. 5 Satz 5) 

3 Sonderfall FFH-Anhang II-Arten: Soweit Erhaltungsziel eines FFH-Gebiets 
betroffen ist, VP nach § 34 BNatSchG. 
Im Übrigen, soweit auch FFH-Anhang IV-Art betroffen, nach linker Spalte, 
ansonsten wie „andere Art“ (z.B. Bachneunauge, Hirschkäfer, Helmazur-
jungfer). Dabei ist § 19 BNatSchG zu berücksichtigen: bei Anhang II-Arten sind 
mögliche nachteilige Auswirkungen artbezogen zu ermitteln! 

 Erhebliche Beeinträchtigungen 
kompensierbar ? 

(§ 15 Abs. 2) 

 Abwägung: 
Projekt vorrangig? 
(§ 15 BNatSchG) 

Vorhaben unzulässig 
 

Vorhaben zulässig ggf. mit 
Nebenbestimmungen/Monitoring  

ja 

ja 

ja 

nein 

Insbesondere: 
• Andere besonders geschützte Arten 
  (z.B. alle Wildbienen, Blindschleiche, etc.) 
• Andere streng geschützte Arten 
  (z.B. Aspisviper, Grüne Strandschrecke, etc.) 
• Andere wertgebende Arten (Rote Liste) 

 Eingriffsregelung 
(§ 15 BNatSchG) 

 Erhebliche Beeinträchtigungen 
vermeidbar ? 
(§ 15 Abs. 1) 

nein 

nein 
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Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Verbotstatbestand erfüllt  
Ausnahmeprüfung 

(§ 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5, S. 2) 

Vorhaben unzulässig  zumutbare Alternative  

zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentl. Interesses 

Erhaltungszustand der Populationen ver-
schlechtert sich nicht (europ. Vogelarten) 

bzw.  
Beibehaltung des günstigen 

Erhaltungszustands4 (FFH Anhang-IV Arten) 

Vorhaben unzulässig  

Vorhaben unzulässig  

nein 

ja 

ja 

ja 

nein 

nein 

Ausnahmeerteilung  
nach § 45 Abs. 7, 

 ggf. mit Nebenbestimmungen/Monitoring 

Ggf. weiter mit § 15 BNatSchG5 

weiträumiger Bezug, nicht lokale Population  

4 Wenn kein günstiger Erhaltungszustand als Ausgangslage vorhanden ist, 
kann unter „außergewöhnlichen Umständen“ die Ausnahmen trotzdem erteilt 
werden (siehe hierzu Urteil des EuGH vom 14.6.2007 (C-342/05). 

5 Die Aspekte, die nicht von den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 
erfasst sind (z.B. Nahrungshabitate) sind ggf. im Rahmen der 
Eingriffsregelung zu prüfen. 
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